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111 Ja 4 Nein, von Seite der Frauen 131 Ja und 4 Nein. Das
war ein erfreuliches Resultat. Und wenn auch in der Diskussion
von ein paar Minnern dagegen gesprochen wurde, so waren
die Einwinde, die sie brachten, so abgenutzter Art, dass man
sie unmoglich ernst nehmen kann. Kin Herr behauptete, die
Manner wiirden immer nach Grinden stimmen, und die Frauen
liessen sich vom Gefithl leiten, und das sei bei ihnen meist
masslos. Nun ist etwas sicher: dass in der IFrage des Frauen-
stimmrechts die Grinde auf Seite der Frauen sind und die
Manner ,aus Gefithl® dagegen sind. Wir gehoren zwar
gar nicht zu denjenigen, die das Gefiihl so gering einschitzen,
sondern wir sind tberzeugt, dass man aus einem guten Gefiihl
heraus viel richtiger stimmen kann, als — aus schlechten Griinden.

Trinkerfiirsorgestellen.

(Korresp.) Trotzdem die Bewegung gegen den Alkoholismus
immer weiter um sich greift, gibt es zahlreiche Familien, die
unter der Trunksucht eines Familienangehorigen zu leiden haben,
und man fragt sich oft, wie man in den einzelnen Fillen Hilfe
bringen kann. Meistens ist man win Rat verlegen.

Eine Art der Hilfeleistung, die noch zu wenig bekannt ist,
bieten die sogenannten Trinkerfiirsorgestellen, deren es im
Ausland viele, in der Schweiz bis jetzt vier gibt.

So einfach und anspruchlos die Tétigkeit dieser Bureaux
Unbeteiligten erscheinen mag, so leisten diese doch sehr wert-
volle Dienste.

Die Trinkerfirsorgestellen vermitteln zwischen den Alkohol-
kranken und den betr. Heilanstalten; sie beraten die Angehorigen
des Trinkers und erleichtern den Verkehr der Abstinenzvereine
mit solchen Familien; sie stehen im Verkehr mit den Behorden
(Armenpflegen, Gerichtsbehorden, Waisendmter), die ihnen Fille
zuweisen.

Um weitere Kreise fiir die erspriessliche Tatigkeit der.

Trinkerfiirsorgestellen zu interessieren und die Erfahrungen,
die bisher in der Schweiz und anderswo gemacht wurden, zu
verwerten, veranstaltet die Schweiz. Zentrale zur Bekdmpfung
des Alkoholismus (Schweiz. Abstinenzsekretariat, Lausanne) S ams-
tag, den 8. Mérz eine Erste deutschweizerische Trin-
kerfursorgekonferenz in Zirich. Sie findet vormittags von
10—12 und nachmittags von 2—4 Uhr im Schwurgerichtssaal
(am Hirschengraben) statt. Vom medizinischen Standpunkt aus
wird die Frage durch Dr. Schneiter, Zihlschlacht, behandelt
werden. Der Leiter der Ziircher Trinkerfiirsorgestelle, Ernst
Sigg, wird uber die Tatigkeit der Trinkerfirsorgestellen be-
richten; am Nachmittag wird Dr. Frank, Zirich, tber die Be-
ziehungen zwischen Alkoholismus und Armenpflege sprechen;
das Thema von Frau Pfr. Hoffmann, Genf, lautet: ,Die Aufgabe
der Frau in der Trinkerfursorge“. Eine allgemeine Diskussion
soll sich anschliessen. Privatpersonen und Gesellschaften, nament-
lichdieVertreter der Behorden (Versorgungskommissionen, Armen-
pflegen, Richter) werden hiemit zur Teilnahme an der Kon-
ferenz eingeladen.

(Ein Einschreibegeld von 1 Fr. wird am Eingang erhoben.)

Staat und Prostitution.

Am 28. Januar hielt Schwester Henriette Arendt im
Schwurgerichtssaal einen Vortrag iiber ,Staat und Prostitution,
fir den wir Frauen und wir Bekampfer der Prostitution iiber-
haupt ihr von IHerzen dankbar sein diirfen.

Mit einer Entschiedenheit, die keinen Zweifel aufkommen
liess, verurteilte die Vortragende die Haltung des Staates, der
einerseits die Prostitution duldet, sogar Einnahmen von ihr
bezieht, anderseits aber der Prostituierten keinerlei Schutz ge-

Bildung darunter..

wihrt, sie im Gegenteil mit einer Hirte und Grausamkeit be-
handelt, die sich auf keine Weise in Einklang bringen ldsst
mit der Nachsicht, die der Mann erfibrt, und mit der Theorie
von der Notwendigkeit der Prostitution als soziale Erscheinung.

Einen Fortschritt zwar bedeutet die Anstellung von Polizei-
assistentinnen; diese Neuerung ging von Amerika aus, wo im
Jahre 1882 von dem Verein ,Das weisse Band® zum ersten-
mal zwei Irauen angestellt wurden.  Die Arbeit dieser
Frauen erwies sich als so wohltuend, dass in kurzer Zeit der
Staat zur Anstellung von Frauen schritt. 1907 waren in Amerika
schon 80 weibliche Polizeiassistenten. 1903 erfolgte die An-

- stellung Schwester Arendts in Stuttgart; jetzt sind Polizeiassi-

stentinnen titig in Hannover, Bielefeld, Berlin, Minchen,
Nirnberg, Augsburg, Kiel, I'reiburg i. Br., Leipzig, Dresden,
Mainz, Wirzburg, Regensburg, Elberfeld, Barmen, Konigsberg,
Bremen, Danzig, Cottbus, Breslau, Kattwitz, Strassburg, Posen,
Tilsit, Darmstadt, Magdeburg. Ausser Deutschland haben
Norwegen, Finland, Oesterreich und die Schweiz Polizeiassi-
stentinnen.

Die Aufgaben der Polizeiassistentin sind in den verschie-
denen Léndern und Stidten verschieden. Schwester Henriette
hatte daritber zu wachen, dass die mit der Einlieferung der
Aufgegriffenen und Verhafteten betrauten Personen Sitte und
Anstand nicht verletzen; ihr lag die Uberwachung siamtlicher
weiblicher Personen ob, die auf der Stadtpolizei eingeliefert
wurden; ebenso musste sie den polizeidrztlichen Untersuchungen
beiwohnen. Als Hauptaufgabe betrachtete sie die Firsorge fir
weibliche Gefangene nach ihrer Entlassung.

Der grosste Teil der weiblichen Polizeigefangenen waren
Prostituierte; die ibrigen Vergehen waren meist in direktem
oder indirektem Zusammenhang mit ihrem sittlichen Nieder-
gang. Dem Beruf nach fanden sich unter diesen Prostituierten
am - meisten Kellnerinnen, Fabrikarbeiterinnen und Dienst-
miédchen; jedoch waren auch einzelne Mé#dchen mit hoherer
Als Ursache des sittlichen Verfalles lernte
Schwester Arendt ererbten Hang, uneheliche Geburt, lieblose
Behandlung, soziales Elend kennen. Einesteils fiuhrt die
uneheliche Mutterschaft viele Midchen zur Prostitution, weil
sie, um das Kind zu erhalten, Verdienst suchen missen;
anderseits wieder leitet die sittlich gesunkene Frau oft ihr
eigenes Kind dazu an, sich zu verkaufen.

In der Zeit vom Februar 1903 bis Januar 1909 giengen
6886 weibliche Personen durch Schwester Arendts Hénde; davon
war es ihr moglich 1620 Frauen und Méadchen teils in Rettungs-
anstalten, teils in der Heimat zu versorgen, teils in Stellung
zu bringen. Sowie ihre Téitigkeit bekannt wurde, meldeten sich
bei ihr auch freiwillig schutzbediirftige Frauen und Médchen
aller Art, entlassene Dienstmadchen, Mittellose, Stellenlose,
uneheliche Miitter mit ihren Kindern. So gewann sie einen Kin-
blick in das Elend der unbemittelten, der untern und untersten
Schichten der weiblichen Bevélkerung, dass man ihr griind-
liche Sachkenntnis auf keinen Fall absprechen kann.

Gerade diese Kenntnis der Sachlage fithrt sie dazu, dem
Staate vorzuwerfen, dass er mit der Duldung der Prostitution sich
der Begiinstigung des modernen Sklavenhandels schuldig macht,
und dem Ausspruch Viktor Hugos zuzustimmen: ,Die Sklaverei
besteht immer noch; aber sie lastet nur noch auf der Frau
und nennt sich Prostitution.* Wir haben gesehen, dass wir es
bei den Prostituierten mit einer Klasse von Frauen zu tun
haben, die teils durch Vererbung teils durch ihr Gewerbe und
den damit zusammenhiingenden iibermissigen Alkoholgenuss
geistig und korperlich heruntergekommen, haltlos, willens-
schwach, arbeitsscheu geworden sind. Es sind Geschopfe, die
Mitleid und Fursorge notig haben. Wie aber sorgt der Staat
filr sie? :

§ 861 Abschnitt 6 des Strafgesetzbuches fiir das Deutsche
Reich bestimmt: Mit Haft wird bestraft: eine Weibsperson,



	Trinkerfürsorgestellen

